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S. 436)

SaarlVerf  Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947 (Amtsbl. 
S. 1077), zuletzt geändert durch Art. 1 des Änderungsgesetzes 
vom 13.7.2016 (Amtsbl. I S. 710)

SachsAnhMinG  Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesre-
gierung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2000 (GVBl. LSA S. 128), zuletzt geändert durch Art. 14 Abs. 1 
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des Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 
13.6.2018 (GVBl. LSA S. 72)

SachsAnhVerf  Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992 
 (GVBl. LSA S. 600), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
zur Parlamentsreform 2014 vom 5.12.2014 (GVBl. LSA S. 494)

SächsMinG Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Staatsre-
gierung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 
(SächsGVBl. S. 322), zuletzt geändert durch Art. 19 des sächsi-
schen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes vom 18.12.2013 (Sächs-
GVBl. S. 970)

SächsVerf  Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992 (Sächs-
GVBl. S. 243), geändert durch Art. 1 des Verfassungsänderungs-
gesetzes vom 11.7.2013 (SächsGVBl. S. 502)

SchlHA Schleswig-Holsteinische Anzeigen
SHGO Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Änderungsgesetzes vom 4.1.2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 6)

SHLT-Drs. Drucksache des Landtags Schleswig-Holstein
SHVerf  Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 

2. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 344, ber. 2015 S. 41), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Änderungsgesetzes vom 
19.12.2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 1008)

SLLT-Drs. Drucksache des saarländischen Landtags
Sp. Spalte
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
ThürLT-Drs. Drucksache des Landtags Thüringen
ThürMinG  Thüringer Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der 

Thüringer Landesregierung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. April 1998 (GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch Art. 9 
des Thüringer Gesetzes zur Änderung beamtenrechtlicher Vor-
schriften vom 12.8.2014 (GVBl. S. 472)

ThürVerf  Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993 
 (GVBl. S. 625), zuletzt geändert durch Art. 1 des vierten Ände-
rungsgesetzes vom 11.10.2004 (GVBl. S. 745)

u. a. und andere
u. a. unter anderem 
v.		 von / vom
VerwArch Verwaltungsarchiv
vgl. vergleiche
VR Verwaltungsrundschau
VRBT Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages, An-

lage 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages in der 



36 Abkürzungsverzeichnis

Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1980 (BGBl. I 
S. 1237), zuletzt geändert durch Änderungsbeschluss vom 
1.6.2017 (BGBl. I S. 1877)

VRLTBay  Verhaltensregeln für die Mitglieder des Bayerischen Landtags 
vom 9. Dezember 1993 (GVBl. 1994 S. 15, BayRS 1100-1-1-I), 
zuletzt geändert durch § 1 der Änderungsverordnung vom 16. Ju-
li 2013 (GVBl. S. 543) 

VRLTHess  Verhaltensregeln für die Mitglieder des Hessischen Landtags in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2014 (StAnz. 
S. 2)

VRLTLSA  Verhaltensregeln für Mitglieder des Landtages von Sachsen- 
Anhalt vom 5. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 494), BS LSA 
1101.1D

VRLTSH Verhaltensregeln für die Abgeordneten des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Fe-
bruar 1995 (GVOBl. S. 63), neugefasst durch Änderung mit Be-
kanntgabe vom 27.06.2012(GVOBl. S. 590)

VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer

VwVfGBaWü Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 12. April 2005 (GBl. S. 350), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes und anderer Gesetze vom 12.5.2015 (GBl. S. 324)

VwVfGMV Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. September 2014 (GVOBl. M-V S. 476), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetzes zur Förderung der elektro-
nischen Verwaltungstätigkeit und zur Änderung des VwVfG 
M-V vom 25.4.2016 (GVOBl. M-V S. 198)

WiVerw Wirtschaft und Verwaltung
ZBR Zeitschrift für Beamtenrecht
ZgStW Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
zit. zitiert
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik

Bzgl. der sonstigen Abkürzungen wird auf das folgende Werk verwiesen:
Kirchner, Hildebert: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 8. Auflage, Berlin 
2015.



§ 1 Einführung

A. Einleitung

Auch unter Verweis auf die „andauernde Verhöhnung der Gewaltenteilung“1 
wird von Stimmen in der Literatur die Normierung einer Unvereinbarkeit 
zwischen Regierungs- und Parlamentsmitgliedern gefordert.2 Niemand könne 
„zwei Herren dienen“.3 Als „rühmliche Ausnahme[n]“ werden dagegen 
Art. 108 Abs. 1 BremVerf und Art. 39 Abs. 1 HmbVerf empfunden4, die ent-
sprechende Personalunionen ausschließen. Auch auf der Ebene der Europäi-
schen Union ist „[d]ie Mitgliedschaft im Europäischen Parlament […] unver-
einbar mit der Eigenschaft als Mitglied der Kommission.“ Vor dem Hinter-
grund, dass die Trennung der Exekutive, der Legislative und der Judikative 
Kerngehalt der Gewaltenteilung ist, scheint die Forderung nur allzu plausibel.

Dass diese Erkenntnis aber nur eine Seite derselben Medaille ist, belegt 
der Blick auf die Verfassungswirklichkeit. De lege lata ist weder auf Bundes-
ebene noch in 14 der 16 Bundesländer eine Inkompatibilität zwischen Regie-
rung und Parlament geregelt. 11 der 16 Personen, die in der 19. Legislatur-
periode ein Bundesregierungsamt bekleideten, haben gleichzeitig auch ein 
Bundestagsmandat inne. Der Ministerabgeordnete5 sei insoweit nämlich fes-
ter Bestandteil des parlamentarischen Regierungssystems.6 Dass dies noch 

1 Dies ist so einem entsprechenden Aufsatztitel von von Münch (in: NJW 1998, 
34 ff.) zu entnehmen.

2 Im Ergebnis für eine Inkompatibilität zwischen beiden Funktionen Achterberg, 
in: ZgStW 126 (1970), 344 (357 f.); Beyer, Die Unvereinbarkeit von Ämtern inner-
halb der Bundesregierung, S. 218; dies als Konsequenz aus dem „Diätenurteil“ des 
Bundesverfassungsgerichts folgernd Dittmann (in: ZRP 1978, 52 [53 f.]); Epping, in: 
von	 Mangoldt / Klein / Starck	 II,	 Art.	66,	 Rn.	18	ff.;	 ders., in: DÖV 1999, 529 ff.; 
Meyer,	in:	Schneider / Zeh,	§	4,	Rn.	29	ff.;	von Münch, in: NJW 1998, 34; Pestalozza, 
in: NVwZ 1987, 744 (745); Vesper, in: Tsatsos, S. 29; Weber, in: AöR 58 (1930), 161 
(184); U.M., in: AöR 75 (1949), 366 (370).

3 Mit Hinweis auf Matthäus, Kapitel 6, Vers 24 Epping,	 in:	 von	 Mangoldt /  
Klein / Starck	II,	Art.	66,	Rn.	1;	von Unruh / Frotscher, in: DVBl. 1969, 821.

4 von Münch, in: NJW 1998, 34.
5 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet, sämtliche Personenbezeichnun-
gen gelten jedoch für alle Geschlechter.

6 Badura, in: BK-GG, Art. 38, Rn. 76; Hermes, in: Dreier II, Art. 66, Rn. 18; Gral-
her, in: ZRP 1977, 156, 158; Klein,	 in:	Maunz / Dürig,	Art.	38,	Rn.	228;	Morlok, in: 
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weiter verschärft werden kann, wird am Beispiel von Art. 52 Abs. 1 NRW-
Verf deutlich, wonach der Landtag den Ministerpräsidenten „aus seiner 
Mitte“ wählt, womit nicht Ministerpräsident werden kann, wer nicht Mitglied 
des Landtags ist.

Ein ähnlich diffuses Bild ergibt sich bei einem Blick auf das Verhältnis der 
jeweiligen Parlamentsmitglieder untereinander7: während ein Bundestagsab-
geordneter nicht gleichzeitig Mitglied des Europäischen Parlaments sein 
kann, wohl aber einem Landtag angehören darf, ist es einem Landtagsabge-
ordneten nicht verwehrt, sowohl Mitglied des Bundestages als auch Mitglied 
des Europäischen Parlaments zu sein.

Solche scheinbaren Beliebigkeiten sind nicht nur im organschaftlichen 
Verhältnis existent, vielmehr sind sie auch im Rahmen von wirtschaftlichen 
Beziehungen der Organmitglieder zu finden. So darf ein Bundesregierungs-
mitglied „kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf 
ausüben und weder der Leitung noch ohne Zustimmung des Bundestages 
dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören“.8 
Demgegenüber ist etwa dem Abgeordneten des Bundestages die Ausübung 
jeder anderen Tätigkeit neben dem Mandat ausdrücklich gestattet.9

Auch die im Juli 201510 neu in das Bundesministergesetz eingeführten 
„Karenzzeitregelungen“ bestimmen lediglich die Bundesregierungsmitglieder 
und die Parlamentarischen Staatssekretäre zu ihrem Adressatenkreis. 

Ausgehend von der Annahme, dass die bestehende Grundordnung und die 
Staatsorganisation11 auf den drei beschriebenen Ebenen – Europa, Bund, 

Dreier II, Art. 38, Rn. 148; Müller-Franken / Uhle,	 in:	 SchmidtBleibtreu / Hofmann /  
Henneke, Art. 66, Rn. 53; Nawiasky, Die Grundgedanken des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland, S. 84; Risse / Witt,	 in:	 Hömig / Wolff,	 Art.	38,	 Rn.	20; 
Wiefelspütz, in: Parlamentsrecht, § 12, Rn. 11.

7 Siehe dazu die Ausführungen weiter unten unter § 3 B. I. 2 ff.
8 So Art. 66 GG.
9 § 44a Abs. 1 S. 2 AbgG.
10 §§ 6a–d BMinG eingeführt mit Wirkung vom 25.07.2017 durch Gesetz vom 

17.07.15 (BGBl. I. S. 1322).
11 Der europäischen Ebene fehlt es an eigener Staatlichkeit (Nettesheim [in: 

Grabitz / Hilf / Nettesheim,	 EUV,	Art.	1,	 Rn.	87]	 spricht	 davon,	 dass	 die	 Europäische	
Union „nicht mehr klassische Internationale Organisation, aber auch noch nicht Staat“ 
sei), sie ist als Staatenverbund ausgestaltet (siehe dazu BVerfGE 89, 155; 123, 267, 
348). Insoweit übt sie „auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt“ aus, ihre 
„Grundordnung [unterliegt] jedoch alleine der Verfügung der Mitgliedstaaten […]“ 
(so BVerfGE 123, 267). In Kenntnis dessen, aber aus Gründen der Vereinfachung 
wird im weiteren Verlauf – auch im Zusammenhang mit der europäischen Ebene – 
von „staatlicher Ebene“ beziehungsweise von „Staats ebene“ gesprochen.
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Land – weitestgehend vergleichbar sein sollte12, drängt sich die Frage auf, 
wie solch gravierende Unterschiede bei der gesetzgeberischen Ausgestaltung 
etwaiger Doppelmitgliedschaften zustande kommen beziehungsweise zu-
stande gekommen sind. Um eine Antwort auf diese Fragen finden zu können, 
muss sich zunächst mit dem „Warum“ auseinandergesetzt werden. Warum 
hat der europäische, der bremische und der hamburgische Verfassungsgeber 
eine Inkompatibilität normiert, während Personalunionen zwischen Regie-
rung und Parlament unter dem Grundgesetz gang und gäbe sind? Führt eine 
Doppelmitgliedschaft ausschließlich in Europa, Bremen oder Hamburg zu 
Konflikten? Oder widerspricht andererseits die bestehende Verfassungspraxis 
auf Bundesebene dem Grundgesetz? Warum haben die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes nur die Regierungsmitglieder, nicht aber auch die Abgeordne-
ten des Bundestages einer wirtschaftlichen Inkompatibilitätsvorschrift unter-
worfen? Wäre die Ausübung eines Berufes durch ein Regierungsmitglied für 
das Ansehen der Demokratie abträglicher, als wenn ein Abgeordneter neben 
seiner Parlamentstätigkeit einer wie auch immer gearteten gewerbsmäßigen 
Beschäftigung nachgeht?

Vergleichbare Fragen lassen sich letztlich auf jedes Verhältnis zwischen 
Exekutive und Legislative – auf gleicher oder auf unterschiedlicher Ebene – 
und auch auf deren Beziehung zur Privatwirtschaft übertragen. Diese unter-
schiedlichen Fragestellungen näher herauszuarbeiten und jeweils zu beant-
worten, wird Gegenstand dieser Bearbeitung sein.

B. Die Inkompatibilität in der Literatur

Das Institut der Inkompatibilität hat in der Vergangenheit durchaus Auf-
merksamkeit	in	der	Literatur	erfahren.	Ende	der	60er / Anfang	der	70er	Jahre	
des vorherigen Jahrhunderts schien dieses Thema – gemessen an der Anzahl 
der dazu erschienenen Monografien13 – gerade zu „en vogue“ zu sein. Die 

12 Die Länder werden über Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG darauf verpflichtet, dass ihre 
Grundordnung „den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes“ entsprechen muss. Eine Zugehörigkeit 
der Bundesrepublik Deutschland zu der Europäischen Union wäre darüber hinaus 
undenkbar, würde ihre zugrundeliegende Organisation nicht den Grundzügen eines 
demokratischen Rechtsstaats entsprechen.

13 Die Ausarbeitung von Tsatsos (Die Unzulässigkeit der Kumulation von Bundes-
tags- und Bundesratsmandat) ist von 1965; die von Sturm (Die Inkompatibilität) ist 
aus dem Jahre 1967; die von Dietrich-Schirrmann (Die Inkompatibilität im kommu-
nalen Bereich) von 1972; die Monografie von Beyer (Die Unvereinbarkeit von Äm-
tern innerhalb der Bundesregierung) ist aus dem Jahre 1976, ebenfalls ist die Disser-
tation von Hausmann (Die Inkompatibilität im Gemeindeverfassungsrecht der Bun-
desrepublik Deutschland) aus dem Jahr 1976; eine Bearbeitung von Schefold 
(Kommunalwirtschaftliche Inkompatibilität) ist aus dem Jahre 1977.


